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Lobbyarbeit zum Bundeshaushalt 
 

Akteur / Phase Zeitraum 

 

Möglichkeiten der Einflussnahme  

Vorbereitung des nächsten 

Bundeshaushaltsplans (BHH) 

in den Ministerien, z.T. auch 

in den Fraktionen: Fachgrup-

pen und Haushälter 

Vorjahr zum jeweiligen 

Haushaltsplan 

 Vorschläge sammeln und ein-

speisen via BM und/oder Frak-

tionen  

 Hauptargumente sammeln/ 

auflisten 

 Allianzen bilden / gemeinsa-

mes Vorgehen koordinieren 

 Interessen des jeweiligen BM / 

der jeweiligen Fraktion? 

 Gegenfinanzierungsvorschläge! 

 Events dazu vorbereiten/ 

durchführen 

 wesentliche Haushälter / Fach-

politiker vorinformieren 

Haushaltsreferate der ver-

sch. Bundesministerien und 

obersten Bundesbehörden er-
stellen Einzelplan-Entwürfe  

Vorschlag ans BMF 

in der Regel 1. Halbjahr 

 gezielte Gespräche mit BM und 

Fraktionen (Fachpolitiker und 

Haushälter!); Papiere dazu; 

Schwerpunkte!  

 evtl. second-best-Varianten 

vorbereiten/anbieten 

 evtl. begleitende Events 

BMF erstellt HH-Plan incl.  

Einzelpläne (EP) 
i.d.R. bis Jahresmitte  direkte Gespräche mit BMF 

Bundesregierung: Kabinett 

beschließt BHH; Überweisung 

an Bundestag (BT) und Bun-

desrat (BR) 

i.d.R. vor der Sommer-

pause 

 (öffentliche) Kommentierung; 

ggf. Skandalisierung; Verän-

derungsbedarf thematisieren 

 Hilfstruppen mobilisieren 

Bundesrat nimmt binnen 6 

Wochen Stellung 
 

 ggf. Gespräche mit den Lan-

desregierungen / Landesver-

tretungen / Staatskanzleien 

Befassung im Bundestag: 

 Lesung im Plenum: Debatte 

 Überweisung an den HH-

Ausschuss  dort eigentli-

che Arbeit! 

 Veränderte Fassung ans 

Plenum: 

i.d.R. vor der Sommer-

pause; ggf. im Herbst 

 öffentl. „Begleitmusik“ 

 Gespräche mit MdBs: konkrete 

Änderungsvorschläge bzw.     

-anträge incl. Gegenfinanzie-

rungsvorschlag 

 Allianzen mobilisieren (koordi-

niert!) 
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 Zweite Lesung im Plenum 

und Abstimmung über je-

den EP 

 Dritte Lesung = Schlussab-

stimmung über Gesamtplan 

 Erneute Überweisung an 

den Bundesrat 

Befassung im Bundesrat: 

 Zustimmung oder 

 Anrufung Vermitt-

lungsausschuss (VA) 
 ggf. Änderungsvor-

schläge des VA  an 

den Bundestag 

i.d.R. vor der Sommer-

pause; ggf. im Herbst 

 ggf. Gespräche mit den Lan-

desregierungen / Landesver-

tretungen / Staatskanzleien: 

i.d.R. nur noch Detailverände-

rungen! 

Falls Ablehnung der BR-

Änderungsvorschläge im BT: 
Einspruch des BR möglich 

falls überstimmt durch BT  

i.d.R. vor der Sommer-

pause; ggf. im Herbst 
 

Unterschrift des BHH-Gesetzes 

durch den Bundespräsidenten 

  Inkrafttreten 

  Kommentieren 

Vollzug des BHH: BMF und 

Fachressorts  
ganzjährig 

 Mittelabfluss überwachen / 

thematisieren: Gespräche etc. 

mit den Ressorts, parl. Fragen 

 ggf. öffentlich thematisieren 

 ggf. Bundesrechnungshof BRH 

einschalten 
 

ACHTUNG:  
 Nachtragshaushalte bieten manchmal die Chance / Gefahr zu Detailveränderungen. 
 Im Wahljahr verschiebt sich der gesamte Prozess teilweise nach hinten. 

 

Aufstellung des Haushalts 

Der Weg des Haushaltsplans beginnt (im Rahmen der Vorgaben des BMF) in den Ministerien. 

Sie müssen Vorschläge zu ihrem Haushalt sammeln, gegeneinander abwägen, reduzieren, 

ergänzen und als Voranschlag an das Finanzministerium weiterleiten. 

Dabei gibt es einheitliche Grundsätze, die bereits hier beachtet werden müssen. Dazu gehört, 

dass der Haushalt jährlich neu erstellt wird, dass alle voraussichtlichen Einnahmen und Aus-

gaben vollständig zu erfassen sind, dass alle Einnahmen zur Deckung aller Ausgaben verwen-

det werden müssen und dass am Ende die Summe der Einnahmen mit der Summe der Ausga-

ben übereinstimmen muss. 

Im Finanzministerium werden die Voranschläge wiederum gesammelt, geprüft und zusam-

mengefasst. Dabei werden die geplanten Ausgaben mit den von Sachverständigen geschätz-

ten Steuereinnahmen abgeglichen. 

Entwurf und Veröffentlichung des Haushalts 

Nachdem der Finanzminister alle einzelnen Haushaltspläne gesammelt und zusammengefasst 

hat, beschließt die Bundesregierung den Entwurf des Gesamt-Haushaltsplans. Er wird meist 

im Sommer vor dem zu planenden Haushaltsjahr in wesentlichen Grundzügen veröffentlicht. 

Der Haushaltsplan ist rund 2.500 Seiten stark und in einen Gesamtplan und mehrere Einzel-

pläne gegliedert. In den Einzelplänen wird für jedes Ministerium und jede oberste Bundesbe-

hörde detailliert angegeben, was in diesem Fachbereich eingenommen und was ausgegeben 

werden soll. 

Begutachtung in Bundesrat und Bundestag 

Der Entwurf des Haushaltsplans und -gesetzes geht zur gleichen Zeit an den Bundesrat und 

den Bundestag. 
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Dort wird er in Arbeitskreisen und -gruppen begutachtet und mit dem Finanzplan verglichen, 

der die voraussichtliche Entwicklung des Haushalts für die nächsten fünf Jahre beschreibt. Der 

Finanzplan wurde ebenfalls vom Finanzminister erstellt und von der Bundesregierung be-

schlossen. 

Der Bundesrat nimmt innerhalb von sechs Wochen Stellung zum Haushaltsentwurf. Die Stel-

lungnahme wird dann von der Bundesregierung mit einer Gegenäußerung versehen und dem 

Bundestag übermittelt. Dadurch kann der Bundestag in seinen Beratungen die Haltung der 

Länder berücksichtigen.  

Beratung und Abstimmung im Bundestag 

Die Beratung im Bundestag umfasst drei Lesungen. In der ersten Lesung erläutert der Fi-

nanzminister den Haushaltsplan. Nach mehrtägiger Debatte wird der Haushaltsentwurf dann 

an den Haushaltsausschuss überwiesen. 

Dort geschieht die eigentliche Arbeit. Die jeweiligen Berichterstatter des Ausschusses gehen 

jeden einzelnen Ausgabeposten durch, hinterfragen diesen in den Ministerien und geben ihre 

Empfehlungen an den Haushaltsausschuss. 

Diese Empfehlungen werden dann in so genannten Einzelplanberatungen besprochen. Am En-

de legt der Ausschuss dem Bundestag einen mehr oder weniger stark veränderten Haushalts-

entwurf vor. 

Es folgt die zweite Lesung, in der es erneut zu Debatten zwischen Regierung und Opposition 

kommt. Dabei wird über jeden Einzelplan abgestimmt. In der dritten Lesung steht das gesam-

te Werk mit allen Änderungen zur Schlussabstimmung. 

Abstimmung im Bundesrat 

Anschließend wird der im Bundestag beschlossene Haushaltsplan erneut dem Bundesrat vor-

gelegt. Stimmt dieser sofort zu, wird das Haushaltsgesetz vom Finanzminister, dem Bundes-

kanzler und dem Bundespräsidenten unterschrieben und im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. 

Hat der Bundesrat Bedenken, kann er den Vermittlungsausschuss anrufen. Schlägt der Aus-

schuss Änderungen vor, muss der Bundestag erneut darüber abstimmen. 

Werden die Änderungen von der Mehrheit des Bundestages abgelehnt, kann der Bundesrat 

noch Einspruch einlegen. Dieser Einspruch kann jedoch abschließend vom Bundestag über-

stimmt werden. Das Verfahren ist damit beendet. Das Gesetz kann unterschrieben und veröf-

fentlicht werden. 

Kontrolle der Haushaltsführung 

Die Aufgabe des Bundestages ist aber mit In-Kraft-Treten des Haushaltsgesetzes noch lange 

nicht beendet: Er kontrolliert nun durch den Haushaltsausschuss permanent den Umgang mit 

den Steuergeldern. 

Vor allem der Rechnungsprüfungsausschuss, ein Unterausschuss des Haushaltsausschusses, 

schaut der Regierung „auf die Finger“. Dabei arbeitet er eng mit dem Bundesrechnungshof 

zusammen. 

Der Bundesrechnungshof prüft nach Ende des Haushaltsjahres genau die erfolgten Einnahmen 

und Ausgaben. Er formuliert "Bemerkungen“ über die Haushaltsführung der Bundesregierung. 

Diese Bemerkungen sind für das Parlament wichtige Anhaltspunkte, wenn es am Ende um die 

Entlastung der Bundesregierung geht. 

Instrumente der Einflussnahme: 

 Internes Ziele-Papier IP  

 Non-Paper NP  

 Gespräche mit Entscheidern G 

 (öffentliche) Fachgespräche FG 

 Fachkonferenz FK 

 Positionspapier, Forderungskatalog PoP 

 Event E 

 Aktion A 

 Kampagne K 

 

 

 

 Unterschriften U 

 Pressearbeit PA 

 Interviews I 

 (Fall-) Studie St 

 Materialien Mat 

 Briefaktion BrA  

 (Aktions-)Bündnis AB  

 ... 

 ... 

 

  


